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Information 

"Security Amendment" - Technische  
Anpassungen in e-dec Export  
 

Ergänzungen zum Schreiben vom 19. März 2010. 

Änderungen in der Dokumentation für externe Benutzer 

Das Dokument „Plausibilitätsregel n und Fehlertexte für Sicherheits-
Vorausanmeldungen im Export“ wurde überarbeitet (neue Version 0.39) und auf dem 
Internet publiziert Neu sind die AEO-Plaus ibilitätsregeln nummeriert und in den  
Katalog der Plausibilitätsregeln aufgenommen worden. 

Die ursprüngliche Plausibilitätsregel E176 musste in E165 umnummeriert werden. 
Ausserdem musste aufgrund eines  Interpretationsfehlers unsererseits die 
Plausibilitätsregel E178 angepas st werden (neu ist das Feld „optional“, nicht mehr 
„mandatory“). 

Die Plausibilitätsregel E181 wur de gelöscht, da für den UN-Gefahren-Code keine 
Stammdaten hinterlegt wer den. Die E179 wurde aufgeteilt in Regel E179a und  
E179b. Die Plausiregel E186 (TIN-Nr Empfänger Security) wurde aktiviert.  

Zusätzliche Informationen zum Security Amendment finden Sie unter: 

Allgemeine Informationen zu e-dec: 

• www.edec.ch 

Technische Dokumente von e-dec Export:  

• Datenkatalog  

• Plausiregeln und Fehlermeldungen 

• Die „Erläuterungen zu den Sicherheitsfelder“ gilt ebenso für e-dec Export. 

Allgemeine Informationen zur Security Amendment:  

• "Security Amendment" - Umsetzung des Abkommens über Zollerleichterungen 
und Zollsicherheit (Anhang 30A)  
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http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05061/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05061/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/05076/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=info_security_amendment+&lang=de
http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=info_security_amendment+&lang=de
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Umsetzung und Test 

Die notwendigen Datenfelder für Sicherheits-Vorausanmeldungen sind in e-dec Ex-
port, das für Tests bereit steht, integriert. Der Abnahmerelease wird voraussichtlich 
am Dienstag 07. September 2010 stattfinden -> ab diesem Datum können die Soft-
warelieferanten das Testsystem des Zolls nutzen. 

Da die Gültigkeit der Zollanmeldungen 30 Tage beträgt (Zollstelle / Nicht-ZV ) wird es 
möglich sein, bereits ab Anfang Dezember Zollanmeldungen inklusive Sicherheitsda-
ten zu senden. Damit kann eine Fehlermeldung im NCTS, für Fälle in denen die tat-
sächliche Ausfuhr erst im Jahr 2011 erfolgt, vermieden werden. 

Der produktive Release ist Anfangs November geplant.  

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Weitere Auskünfte zu technischen Fragen erteilt: 

Ferrandi Cristina 
cristina.ferrandi@ezv.admin.ch 


